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Muster der Verordnung des Kurarztes 
Im Rahmen einer ambulanten Vorsorgeleistung in einem anerkannten Kurort 
nach § 23 Abs. 2 SGB V 
 

(Vorderseite) 
 

 
(Rückseite) 

Vollständig Ausfüllen! 

Diagnose darf nicht fehlen! 

Bei der Abrechung: 
Bitte auf der Rückseite 
der ärztl. VO  nur noch 
Handlungsfelder 

 Bewegung 
 Entspannung 
 Ernährung… 

eintragen! 
 
Nicht mehr: 
Wirbelsäulengymnastik, 
Hatha-Yoga,… 

Bereich auf der ärztlichen Verordnung 
für individuelle Maßnahmen der 
Gesundheitsförderung während einer 
anerkannten Vorsogeleistung: 
 

 Hier können Sie Ihren Patienten die 
möglichen Kurse:  
Entspannung, Bewegung, Raucher-
entwöhnung, verhaltenstherapeutische 
und praktische Ernährungsberatung
verordnen. 

 

 WICHTIG:  
Auf der Verordnung soll nur noch das 
entsprechende Handlungsfeld ange-
kreuzt werden (z.B. Bewegung, 
Entspannung, Ernährung, Raucher-
entwöhnung). Bitte hier keine
handschriftlichen Vermerke (wie z.B. 
Rückenschule, Autogenes Training) 
mehr anbringen! 

 
 

 Der Patient / die Patientin hat während 
einer ambulanten Badekur keine 
Zuzahlung zu leisten, wenn die Kurse 
von einem Badearzt verordnet werden. 
Maximal können 3 Kurse von je einem 
anderen „Handlungsfeld“ ärztl. verordnet 
werden. Zur Anmeldung beim 
Leistungserbringer mit anerkanntem 
Gütesiegel des Bayerischen Heilbäder-
verbandes e.V. für die „Vorbildliche 
Gesundheitsförderung am Kurort“ bitte 
die Kurbewilligung und die 
Versicherungskarte nicht vergessen ! 

 

 Patientinnen / Patienten außerhalb einer 
ambulanten Badekur können sich bei 
Ihrer zuständigen Krankenkasse bzw. 
Beihilfestelle über eine Kosten-
beteiligung und evtl. Bonuspunkte nach § 
20 SGB V informieren.  

 

Ihr Ansprechpartner: 
 

Bayerischer Heilbäderverband e.V.  
Rathausstr. 6-8 

94072 Bad Füssing 
Tel.: 08531 97 55 90 
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